Informationsblatt zur Zugänglichkeit eines Dienstes gemäß dem Gesetz vom 8. März 2023
Übersicht
Die Dienstleistung [Name der Dienstleistung] unterliegt dem Gesetz vom 8. März 2023 über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen.
· Art der Dienstleistung: (ausgewählt aus: Bankdienstleistung, elektronischer Handel, elektronisches Buch, audiovisuelle Dienstleistung, Transportdienstleistung, Notrufnummer)
· Umfang der Dienstleistung: Welche Seiten oder Bildschirme sind betroffen?
· Allgemeine Beschreibung der Dienstleistung: Stellen Sie die Dienstleistung in wenigen Sätzen vor.
· Beschreibung der geltenden Anforderungen: z. B. geltende Normen, falls keine Norm in Kraft ist, Auflistung der Anforderungen gemäß Anhang I der europäischen Richtlinie
Funktionsweise des Dienstes
· Benutzerhandbuch
· Beschreibung der Barrierefreiheitsfunktionen und deren Aktivierung und Verwendung, sofern vorhanden. 
Beispiele für Barrierefreiheitsfunktionen: Modus für erhöhten Kontrast, Vergrößerung der Schriftgröße, vereinfachte Sprache usw. Beschreiben Sie die angebotenen Barrierefreiheitsfunktionen. Erläutern Sie, wie die Barrierefreiheitsfunktionen verwendet werden. Beschreiben Sie die Komponenten, die mit assistiven Technologien nicht kompatibel sind.
Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
Die vorliegende Dienstleistung [entspricht vollständig / entspricht nicht] den [geltenden Normen].
Geben Sie „vollständig konform” an, wenn 100 % der Anforderungen erfüllt sind, andernfalls „nicht konform”. Geben Sie an, anhand welcher Normen die Bewertung vorgenommen wurde.
Beispiel: Die vorliegende Dienstleistung entspricht vollständig der europäischen Norm EN 301 549.
Nicht zugänglicher Inhalt
Der nachstehend genannte Inhalt ist aus folgenden Gründen nicht zugänglich:
a) Nichtkonformitäten
[Führen Sie die Nichtkonformität(en) ders Dienstleistung auf und/oder beschreiben Sie, welche Abschnitte/Inhalte/Funktionen noch nicht konform sind].
b) Unverhältnismäßige Belastung
[Listen Sie den/die nicht zugänglichen Abschnitt(e)/Inhalt(e)/Funktion(en) auf, für den/die eine Ausnahme aufgrund unverhältnismäßiger Belastung im Sinne von Artikel 16 des Gesetzes vom 8. März 2023 gilt. In diesem Fall ist es außerdem erforderlich, das OSAPS über jede Ausnahme aufgrund unverhältnismäßiger Belastung zu informieren].
c) Der Inhalt fällt nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 8. März 2023
[Führen Sie den/die nicht zugänglichen Abschnitt(e)/Inhalt(e)/Funktion(en) auf, der/die nicht in den Anwendungsbereich der geltenden Rechtsvorschriften fällt/fallen].
[Geben Sie gegebenenfalls verfügbare Alternativen an].
Erstellung dieses Dokuments 
Dieses Informationsblatt wurde am [Datum] erstellt.
Die Angaben in dieser Informationsverpflichtung sind korrekt und basieren auf einer tatsächlichen Bewertung der Konformität dieser Dienstleistung mit den Anforderungen der [geltenden Normen], wie z. B.:
a) eine Selbstbewertung durch [Name des Wirtschaftsteilnehmers]
b) eine Bewertung durch einen Dritten: [Name des Dritten]
[Die letzte Überprüfung des Datenblatts erfolgte am [Datum einfügen]].
Feedback und Kontaktdaten
Wenn Sie einen Mangel an Barrierefreiheit feststellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Support-Services in ihrer Firma oder bei der Firma die z.B. ihrer Internetseite verwaltet ein, insbesondere die eines Teams, das im Bereich Barrierefreiheit geschult ist, z.B. barrierefreiheit@firma.lu]: Beschreiben Sie Ihr Problem und geben Sie die betreffende Seite an.
Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen 
Sie haben die Möglichkeit, alle Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit an das OSAPS, das Amt zur Überwachung des barrierefreien Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen.

